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I. Name, Sitz und Zweck

Art. 1

Der Schitzenverein Thurtal, gegriindet im Jahre 1888 mit Sitz in Hittlingen, ist ein
Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches. Er
bezweckt, die Schiessfertigkeit seiner Mitglieder im Interesse der
Landesverteidigung zu erhalten und zu fordern. Er fuhrt die Bundesibungen
gemass den Vorschriften des Bundes durch. Im Weiteren erachtet der Verein die
Forderung des sportlichen Schiessens, die Pflege guter Kameradschaft und
vaterlandischer Gesinnung als wichtig.

Der Verein gehort mit allen seinen Mitgliedern dem Schweizer Schiesssport-
verband, dem Kantonalschiitzenverein und dem Bezirksschiitzenverband an. Er ist
auch Mitglied der Unfallversicherung schweizerischer Schitzenvereine (USS).

ll. Mitgliedschaft / Jahresbeitrag

Art. 2

Der Verein besteht aus Aktivmitgliedern (Junioren, Aktiven, Veteranen und Senior-
Veteranen) Ehren- und Passivmitgliedern. Er flihrt ein Verzeichnis aller lizenzierten
und tbrigen Mitglieder.

Alle in burgerlichen Ehren stehenden Schweizerinnen und Schweizer, ebenfalls Ju-
gendliche, die im laufenden Jahr das 10. Altersjahr erreichen, kénnen Mitglied des
Vereins werden.

Auslander kénnen als Vereinsmitglieder aufgenommen werden, wenn die Zustim-
mung der kantonalen Militdrbehdrde vorliegt.

Die Vereinsversammlung setzt den Jahresbeitrag fest.
Er betragt hochstens Fr 150.-

Art. 3

Die Anmeldung zum Eintritt kann mundlich oder schriftlich beim Vorstand erfolgen.
Dieser entscheidet tber Aufnahme oder Abweisung und informiert den Verein an
der nachsten GV.

Art. 4

Schiitzinnen und Schiitzen (Nichtmitglieder), welche nur die Bundesiibungen ab-
solvieren, sind ohne personliche Beitragsleistung zum Schiessen derselben zuge-
lassen; sie gelten nicht als Vereinsmitglieder.

Von Nichtmitgliedern deren freiwillige Tatigkeit sich auf die Teilnahme an Voru-
bungen zu den Bundesiibungen beschrankt, kann ein vom Vorstand festgelegter
Unkostenbeitrag erhoben werden. Weitere Verpflichtungen dirfen ihnen nicht
auferlegt werden.

Art. 5

Angehoérige der Armee, die sich den Anordnungen der zustandigen Vereinsorgane
und der Aufsichtsbehérde auf dem Schiessplatz nicht fligen, sind der kantonalen
Militarbehorde zu melden.
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Art. 6

Mitglieder, die dem Interesse oder dem Ansehen des Vereines zuwiderhan-
deln, die sich den Anordnungen der zustandigen Vereinsorgane und der Auf-
sichtsbehorde nicht fligen oder ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nach-
kommen, kdnnen auf Antrag des Vorstandes durch die Vereinsversammlung
ausgeschlossen werden.

Wird das Ausschlussverfahren gegen ein Mitglied eingeleitet, muss mindestens
zwei Wochen vor der Versammlung jedem Mitglied eine schriftliche Einladung,
unter Angabe dieses Traktandums, zugestellt werden.

Art. 7

Der Austritt wird erst nach Zahlung des geschuldeten Jahresbeitrages und nach
schriftlicher Bestéatigung durch den Vorstand rechtswirksam.

Mit dem Austritt bzw. Ausschluss erlischt jedes Anrecht sowohl auf das Vereins-
vermoégen als auch auf jegliche Auszahlung des Vereins.

Art. 8

Aktivmitglieder:

Aktivmitglieder sind Schuitzen, die an vereinsinternen und —externen Schiessen der
Gruppe B und C, sowie freiwillig auch an den Bundesiibungen teilnehmen. Sie
bezahlen den Jahresbeitrag und haben Stimm- und Wabhlrecht.

Art. 9

Zu Ehrenmitgliedern kénnen von der Versammlung auf Antrag des Vorstandes
ernannt werden:

a. Personen, welche sich um den Verein oder um das Schiesswesen tUberhaupt
besonders verdient gemacht haben.

b. Schitzinnen und Schiitzen, die wéhrend mindestens 12 Jahren im Vereins-
vorstand oder in der Leitung von Jungschutzen- und Ausbildungskursen tétig
waren.

c. Aktivmitglieder, die dem Verein wahrend 30 Jahren angehdrt haben.
Die Ehrenmitglieder haben die gleichen Rechte wie die Aktivmitglieder.
Nicht mehr aktive Ehrenmitglieder, die die SSV — Lizenz nicht I6sen, sind vom

Vereinsbeitrag befreit. Sie werden im Mitgliederverzeichnis aufgefiihrt bis zum Tod
oder verlangtem Austritt.

Art. 10

Passivmitglieder:

Passivmitglieder sind nichtschiessende Mitglieder, die den Verein in finanzieller
oder materieller Art unterstitzen. Sie haben Zutritt zu den Vereinsversammlungen,
zum Endschiessen sowie zu allen der Geselligkeit und Kameradschaft gewidmeten
Veranstaltungen. Passivmitglieder bezahlen den von der Generalversammlung flr
diese Kategorie festgelegten Jahresbeitrag. Sie haben weder Stimm- noch
Wabhlrecht.
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lll. Organisation

Art. 11 | Die Organe des Vereins sind:
a. Vereinsversammlung
b. Vorstand

c. Rechnungsrevisoren

Art. 12 | Die ordentliche Vereinsversammlung findet in der Regel vor dem 1. April statt und
erledigt folgende Geschétfte:

- Appell

- Wahl von zwei Stimmenz&hlern

- Abnahme des Protokolls

- Jahresbericht des Préasidenten

- Abnahme der Jahresrechnung

- Festsetzung der Jahresbeitrage

- Genehmigung des Jahresprogrammes

- Erlauterungen von Anderungen der Schiessvorschriften des Bundes

- Wabhlen: Prasident, Vorstand, Rechnungsrevisoren, Fahnrich,
Munitionsverwalter, Schitzenhausabwart, Scheibenwart.

- Eintritte, Austritte und Ehrungen
- Ernennung von Ehrenmitgliedern
- Abanderung und Ergénzung der Statuten

- Informationen und Erledigung der Antrage von Vorstand und Vereinsmitgliedern

Vereinsversammlungen kénnen einberufen werden:
a. durch den Vorstand

b. auf Begehren eines Fiinftels der Vereinsmitglieder

! | Jede Vereinsversammlung ist beschlussfahig, wenn deren Abhaltung den

Mitgliedern durch schriftliche Einladung mindestens zwei Wochen vorher unter
Nennung der Traktanden bekanntgegeben wurde.

Nicht traktandierte Antrage konnen erst an der folgenden Mitgliederversamm-
lung behandelt werden.

Die Abstimmungen und Wahlen erfolgen (sofern nichts anderes beschlossen
wird) durch offenes Handmehr. Der Prasident stimmt mit und hat bei Stimmen-
gleichheit den Stichentscheid.

Art. 13 | Der Vorstand wird auf die Dauer von einem Jahr gewahlt und besteht aus min-
destens funf und hochstens sieben Mitgliedern. Er konstituiert sich selbst.
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Art. 14

Zwei Rechnungsrevisoren und ein Suppleant werden fiur ein Jahr gewahlt. In der
Regel scheidet der amtséltere Revisor aus und der Suppleant tritt an dessen Stelle.
Die zwei Rechnungsrevisoren erstellen zuhanden der Generalversammlung den
Revisorenbericht.

I\VV. Obligenheiten des Vorstandes und der Revisoren

Art. 15 | Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
- Préasident
- Kassier
- Aktuar
- Schitzenmeister
- Standblattfihrer
- Vereinstrainer
- Jungschutzenleiter
Die Funktionen Standblattfiihrer, Vereinstrainer und Jungschitzenleiter missen
nicht unbedingt besetzt werden. Sie durfen zudem als Doppelmandat zu einer
anderen Vorstandsfunktion belegt werden. Jedes Vorstandsmitglied darf h6chstens
zwei Funktionen einnehmen und hat in jedem Fall einfaches Stimmrecht.
Der Vorstand tragt die volle Verantwortung fir den Schiessbetrieb und die
Berichterstattung. Er erledigt alle Geschéfte, die nicht der Vereinsversammlung
vorbehalten sind, insbesondere:
- Wabhl der Delegierten in die Ubergeordneten Verbande
- Aufstellen des Schiessprogramms
- Vorbereitung und Leitung der Schiessiibungen und anderer Vereinsanlasse
- Vermogensverwaltung, Aufstellung des Vorschlages und der Jahresrechnung
- Vorbereitung der Geschétfte fur die Vereinsversammlungen
- Durchfiihrung der Vereinsbeschlisse und Handhabung der Statuten
- Beschlussfassung lber einmalige Ausgaben bis zu einem Betrag von Fr 1000
Art. 16 | Prasident:

Der Prasident leitet die Vorstandssitzungen und die Vereinsversammlungen. Er trifft
alle notwendigen Anordnungen und tberwacht die Tatigkeit der Gbrigen
Vorstandsmitglieder, sorgt fir die Beachtung der Statuten und sonstigen
Vorschriften. Er verfasst den Schiessbericht. Zusammen mit dem Aktuar und dem
Kassier fulhrt er die rechtsverbindliche Unterschrift.
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Art. 17

Vorstandsfunktionen:

Der Kassier verwaltet die Finanzen des Vereins und ist verantwortlich fur die
Fuhrung des Mitgliederverzeichnisses, die Lizenzierung der Vereinsmitglieder und
die Verteilung der Pflichtabonnemente.

Er legt an der ordentlichen Vereinsversammlung die Jahresrechnung ab. Gelder,
die er nicht zur Regulierung von Verbindlichkeiten des Vereins bendtigt, hat er
zinstragend anzulegen. Er fuhrt die rechtsverbindliche Unterschrift zusammen mit
dem Prasidenten im Rechnungswesen.

Der Aktuar ist Protokollfihrer und erledigt die Korrespondenz. Er ist verantwortlich
fur die Anmeldungen und Einladungen auswartiger Schitzenfeste und archiviert
deren Ranglisten. Er verfasst die Rapporte der Schiessen auf dem eigenen Stand.

Dem Schitzenmeister obliegt die Beaufsichtigung der Schiessenden. Er kann als
Hilfsleiter in der Ausbildung zugezogen werden, sofern er einen Schiesskurs der
Schiessschulen SGS/ SPS besucht hat. Einem Schitzenmeister wird die
Oberaufsicht Giber den Schiessbetrieb tbertragen. Er ist insbesondere fiur die
aktuelle Plakatierung und die Sicherheitsvorkehrungen an der Schiessanlage
zustandig.

Der Standblattfihrer ist verantwortlich fir die Fihrung und Kontrolle der Stand-
blatter und den Eintrag im Schiessbiichlein oder Militarischen Leistungsausweis fur
Angehorige der Armee und Besitzer von Leihwaffen.

Dem Vereinstrainer obliegt die Aus- und Weiterbildung der Schiessenden gemass
Ausbildungskonzept SSV.

Der Jungschiitzenleiter ist fur die Ausbildung der Jungschitzen verantwortlich. Er
organisiert und leitet den JS-Kurs gemass den Vorschriften des Bundes. Er erstellt
die jeweiligen Berichte und Rapporte und sorgt fur ein attraktives
Rahmenprogramm.
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Art. 18 |Weitere Funktionen:

Der Munitionsverwalter besorgt den Ankauf und die Verteilung der Munition, die
Verwertung der Hilsen, sowie den Rickschub des Verpackungsmaterials.

Der Schitzenhausabwart besorgt die Anschaffung und die Aufbewahrung des
Vereinsmaterials. Er erledigt oder delegiert den Unterhalt am Schiitzenhaus und
dessen Grundstuick

Der Scheibenwart ist verantwortlich fur die Funktionstiichtigkeit und die Wartung
des Scheibenstands. Er sorgt fir die Sicherheitsvorkehrungen beim Scheibenstand
und dessen Grundstiick.

Die Revisoren sind verpflichtet, nach Ablauf jedes Rechnungsjahres die Rechnung
zu prufen und hiertiber zu Handen der ordentlichen Vereinsversammlung schriftlich
Bericht und Antrag zu erstatten.

Der Fahnrich hat sich um das Mithehmen der Fahne und die Préasentation bei
offiziellen Anlassen zu kiimmern.

Der Vorstand regelt die Stellvertretungen.

Art. 19 | Jedes einzelne Vorstandsmitglied und jeder Amtsbesitzer ist dem Verein
gegenuber fir seine Amtsfiihrung, sowie fiir ihm anvertrautes Gut verantwortlich
und haftbar.

Art. 20 | Der Vorstand ist beschlussfahig, wenn ausser dem Vorsitzenden mindestens die
Halfte der Mitglieder anwesend ist. Der Prasident stimmt mit und trifft bei
Stimmengleichheit den Stichentscheid.
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V. Finanzielles

Art. 21

Das Vereinsjahr dauert vom 1. Januar bis 31. Dezember.

Art. 22

Der Vorstand und die mit besonderen Aufgaben betrauten Funktiondre bezahlen
den Mitgliederbeitrag der entsprechenden Mitgliederkategorie und werden fir ihre
Arbeit nicht speziell entschadigt.

Art. 23

Der Vereinsaustritt hat auf Ende des Vereinsjahres zu erfolgen. Die Mitglieder ha-
ben die finanziellen Verpflichtungen fur das laufende Jahr zu erftillen.

Austretende Mitglieder verlieren bei ihrem Austritt jeden Anspruch auf das Vereins-
vermoégen

Art. 24

Fur die Verbindlichkeiten des Vereins haftet ausschliesslich das Vereinsvermdégen.
Jede persdnliche Haftung des Vorstandes und der Vereinsmitglieder fir Verbind-
lichkeiten des Vereins ist ausgeschlossen.

Eine die Hohe des Mitgliederbeitrages Ubersteigende Nachschusspflicht ist
ausdricklich ausgeschlossen.
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VI. Allgemeines und Schlussbestimmungen

Art. 25

Samtliche Schiessiibungen und Versammlungen sind geméass den ortsiblichen
Vorschriften bekannt zu geben.

Art. 26

Eine Revision der Statuten kann auf Antrag des Vorstandes oder auf Begehren von
mindestens einem Finftel der Mitglieder stattfinden. Die Beschlussfassung erfolgt
an der ordentlichen oder einer ausserordentlich einberufenen Vereinsversammliung.

Art. 27

Die Auflésung des Vereines kann erfolgen, wenn die Zahl der Absolventen von
Bundestbungen unter 15 gesunken ist oder durch Beschluss von 2/3 aller
Mitglieder.

Art. 28

Im Falle einer Auflésung ist samtliches Vereinsvermdgen und Inventar der
Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung zu Gbergeben, bis die Neubildung eines
Vereins mit gleichem Zweck zustande gekommen ist, dem alsdann das Recht
zusteht, die Depositen zu Ubernehmen.

Sollte sich jedoch im vorgesehenen Fall die Neubildung eines Vereins nicht
innerhalb von zehn Jahren vollziehen, so kann obengenannte Behdrde Uber das
Vermogen verfugen.

Art. 29

Vorstehende Statuten sind an der Hauptversammlung angenommen worden. Sie
treten nach Genehmigung durch den Kantonalschitzenverein in Kraft. Die bisheri-
gen Statuten vom 11. Mai 1930 sowie darauf bezligliche Beschlusse werden da-
durch aufgehoben.

Genehmigung Schitzenverein: Ort / Datum:

Der Prasident: Der Aktuar:

Genehmigt Kantonale Militdrbehérde Ort / Datum:

Statuten 2004 Seite 9/9 15.09.06




	 
	Statuten  
	Thurtal - Hüttlingen 
	I. Name, Sitz und Zweck
	Art. 1
	II. Mitgliedschaft / Jahresbeitrag
	III. Organisation
	IV. Obligenheiten des Vorstandes und der Revisoren
	V. Finanzielles
	VI. Allgemeines und Schlussbestimmungen
	 Art. 29
	Genehmigt Kantonale Militärbehörde 




